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Section Leoben des berg- und hüttenmännischen Vereines für Steiermark und ltärnten. 
Petition an das hohe k. k. Ackerbau-Ministerium 

in Angelegenheit des Antrages Suess, betreffend die Ersatzpflicht für Beschädignngen des Grnndeigec.thnms durch 
den Bergbau. 

Durch den in der Sitzung des Abgeordnetenhauses 
vom 22. October 1886 von dem Abgeordneten Ednard 
S u es s und Genossen eingebrachten Initiativantrag, 
.betreffend die Ersatzpflicht für Beschädi
p:ungen des Grundeigenthums durch den 
B er g b au u, wird beabsichtigt, diese Entschädigungsfrage 
für sich allein und ohne weitere Berührung des allge
meinen Berggesetzes zu regeln. 

Es kann nicht verkannt werden, dass seit dem Er
lasse des geltenden Berggesetzes einzelne seiner Theile 
hauptsächlich durch die eingetretene Entwicklung des 
Bllrgbaues reformbedürftig geworden sind. 

Dass diese Ueberzengung auch in den Kreisen der 
hohen Regiernng vorhanden ist oder wenigstl!ns war, 
beweist die Publication des Referenten-Entwurfes eines 
neuen Berggesetzes im Jahre 1876, welchem der Antrag 
• S u e s s" entnommen ist (§§. 113-115). 

Bei dem Umstande, als die gesetzgeberische Thätig
keit ausserordentlich in Anspruch genommen ist, mag es 
ausserdem praktisch sein, Yon der Umarbeitung des ganzen 
Berggesetzes oder der Durchberathung eines ganz neuen 
Gesetzes vorläufig abzusehen und nur die Reform ein
zelner 1 den heutigen Verhältnissen nicht mehr ent
sprechender Theile für sich allein anzustreben und durch
zuführen. 

Ein der Präcisirung und der Reform bedürftiger 
Theil des Berggesetzes sind nun die Bestimmungen über 
die Beziehungen zwischen dem Bergbau und dem Grund
eigenthume, und ist es vorzüglich die i;ranz ausserordent
liche Entwicklung des Kohlenbergbaues in mehreren· 
Kronländern Oesterreichs, welche in Verbindung mit den 
Lagerungsverhältnissen der Koblenßötze eine viel häufigere 
und ausgedehntere Bereicherung des Bergbaues mit dem 
Grnndeigenthume herbeigeführt hat 1 als sie früher be
stand , und welche die Regelung des Verhältnisses 
zwischen Bergbau ·Unternehmer und Grundbesitzer 
wünschenswerth und nothwendig erscheinen lässt. 

Es liegt diese Regelung nicht einseitig im Inter
esse des Grundeigenthumes, sondern ebenso sehr in dem 
des Bergbaues, da angenommen werden darf und zu er
warten ist, das!! dieselbe nicht mit blosser Rücksichts
nahme auf die Interessen des einen Theiles dnrchgeführt 
werden, sondern dass allgemeine Rücksichten dabei beob
achtet und dem Bergbau seine woblerworbenen Rechte 
und die ihm nach dem heutigen Berggesetze gegenüber 
dem Grundeigenthume zukommenden Ansprüche erhalten 
und gewahrt werden. 

Die diesbezüglichen Bestimmungen des a. B. G. vom 
Jahre 1854 sind nicht unklar und mangelhaft, sondern 
regeln ziemlich präcis das Recht des Bergbau-Unter
nehmers auf die Bodenbenützung und andererseits seine 
Pflicht zum Ersatze des durch den Bergbau verursachten 
Schadens. 

Insbesondere ist letztere aus den §§ 27, 84, 98, 
100, 106 zweifellos zu entnehmen. Der Uebelstan~ für 
die Gegenwart liegt nur darin , dass die bezüglichen 
Gesetzesbestimmungen nicht , wie es heute wttnschens· 
werth ist , wohl geordnet und dnrcbgebildet in einem 
Abschnitt vereinigt sind , sondern zerstreut in den ver
schiedenen Hanptstücken vertheilt vorkommen , so dass 
deren zu„ammengehörigkeit ecb wierig herzustellen ist. 

Möglichste Klarheit, Präcision und Uebersichtlichkeit 
ist in allen gesetzlichen Bestimmungen höchst wünschens
werth und ans diesem Grunde und mit Rlioksicht darauf, 
dass die Berührungen des Bergbaues mit dem Grund
eigenthume viel häufigere geworden sind als früher, an
erkennt der ergebenst gefertigte Verein sehr wohl die 
grundsätzliche Berechtigung des Antrages .,,S u es su. . 

Ebenso ist er vollkommen einver5tanden , dass in 
dem bezüglichen Gesetze die Verpflichtung deR Bergbaues 
zum Schadenersatze der durch ihn der Oberfläche zuge
fügten Schäden klar und präcise ausgesprochen werde. 

Allein er kann andererseits nicht verkennen , dass 
der Antrag • S u es s" den Anforderungen , die man an 
ein Gesetz stellen soll, durchaus nicht entllpricht, und 
dass er ausserdem, wenn er in seiner jetzigen Form Ge
setz werden sollte , durch seine Lückenhaftigkeit eine 
immense Erschwerung des Bergbaues, ja in vielen Fällen 
seine vollotändige Inhibirung und damit eine bedeutende 
nationalökonomische Schädignng herbeiführen wtirde. 

Aus diesem Grunde erlaubt sich der ergebenst ge
fertigte Verein sich vertrauensvoll an Ein hohes k. k. 
Ackerbau-Mini;terium zn wenden, dasselbe wolle die Berg
bauthätigkeit ihrer nationalökonomischen Wichtigkeit nach 
schützen und die ganze Sachlage in rechtlicher und öko
nomischer Richtnng, eventuell unter Beiziehung von Be
theiligten oder durch Veranstaltung einer Enquete einer 
eillfr,ehenden Prüfung nnterziehen. 'Vir sind überzeugt, 
dass das hohe k. k. Ackerbau-Ministerium unsere Dar
legungen würdigen und, wie schon mehrfach, auch dies
mal den als wohlberecbtigt anerkannten Bitten und An
forderungen zur Geltung verhelfen wird. 

In dieser Ueberzengung gestatten wir uns , nach
stehend einige weitere Ausführungen zu machen. 

Von der richtigen Erkenntniss ausgehend, dass der 
Bergbau von eminenter Wichtigkeit und Bedentnng. für 
jedes Staatsgebilde ist , ja geradezu im Zwange d1e~er 
Wichtigkeit hat sich in dem Entwicklungsgange. fast 
sämmtlicher Staaten das Bergbanregale herausgebildet, 
welches in dem einen Staate mehr , in dem anderen 
Staate weniger nutzbare Mineralien , je nach deren da
maliger Wichtigkeit oder je nach den Ansiohten de1· 
damaligen Regierung umfasst. . . 

Der Staat hat sich das Hoheitsrecht über die M1-
ner~llageretätten vorbehalten, hat es für nöthig erachtet, 
sie von dem Oberflächenbesitze zu trennen, um deren 
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Gewinnnng und Nutzbe.rme.cbung für die Allgemeinheit 
zu ermöglichen und zu fördern. 

U eher die staatliche Wichtigkeit des Bergbaues beute 
viel Worte zu verlieren, iet bei den immensen Wertbeo, 
die er schafft, bei der Bedeutung von Kohle, Eisen und 
Stahl in unserer heutigen Industrie-, Handels- und Ver
kehre-Entwicklung vollständig unnöthig. 

Dieselben Motive , die bei Schaffung des Bergbe.u
regales maai;sgebend waren , sind es heute in noch viel 
höherem Mae.sse und der Bergbau bedarf heute einer 
noch grösseren und wohlwollenderen Aufmerksamkeit 
seitens cer Staatsverwaltung als früher. 

Aus dem Regale entsprang die Verleihung 1 welche 
dem Privaten , dem wagenden Industriellen. das Recht 
zur Gewinnung der vorbehaltenen Mineralien ge.b , ihm 
das Bergwerkseigenthum verschaffte , ibm jedoch e.uch 
gleicbzi:itig de.s Riaico der Unternehmung zuschob. 

Als ein der Verleihung inhärentes Recht ist de.s 
Recht der Oberfl.ächenbenütznng, resp. Verletzung anzu
sehen , de. ohne dieses Recht die Verleihung keinen 
W erth hätte und die Minere.Iien ungenützt unter der 
Oberfläche liegen bleiben müssten. 

Am klarsten tritt dies bei alien den Ahle.gerungen 
hervor, die entweder direct zu Te.ge liegen, oder, mit 1 
mässiger Tagdecke bedeckt, nach Abraum der letzteren 
dem Abbau zugeführt werden können. 

Nur durch de.s Recht der Oberflächenverletzung 
wird der Abbau wenigstens in rationeller und national· 
ökonomisch richtiger Weise , von der hier allein ge
sprochen werden kann , möglich, und heute ist dieses 
Recht nm so nötbiger , als diese Bergbaue für grosse 
Länderstrecken von eminentt>r Bedeutung sind und in 
ihnen allein die Existenzberechtigung für einen grossen 
Theil der Bevölkerung gegeben ist. 

Wir gestatten uns, diesbezüglich auf das Gebiet der 
Braunkohlen- und Erzablagerung in Röhmen, der Stein
kohlenlager in Mähren, der Eisenstein- und Braunkohlen
ablagerung in Ober- und Untersteiermark hinzuweisen. 

Seitens der Staatsverwaltung finden wir die Noth
wendigkeit dieses Rechtes vor alten Zeiten de.durch 
anerkannt, dass mit der Verleihung der Grubenfelder in 
vielen Fällen auch gleichzeitig die Verleihung, die Ein
antwortnng der Oberfläche in's Eigenthum · zur freien 
Nutzung verbunden war. 

Und auch unser gegenwärtig in Geltung stehendes 
Berggesetz geht von demselben Grundgedanken ans. 

Schon § 27 a. B. G. spricht dem Schürfer das Recht 
zu , fremden Grund und Boden für die Schnrfarbeiten 
benützen und eventuell selbst enteignen lassen zu dürfen. 

§ 84 dehnt dieses Recht der Bodenbenützung auf 
das Recht der Benützung von Tagmaassen aus und 
spricht den Besitzern der letzteren das gleiche Ent
schädigungsrecht wie den Eigenthümern des Grund und 
Bodens zu. Es ist hiebei das Recht der Grundbenütznng 
nicht etwa auf bauliche Anlagen ftlr den Bergbau, auf 
Haldenstürze , überhaupt auf Anlagen auf oder unter 
dem Grn11de beschränkt, sondern es spricht dieser Para
graph von den „durch den Bergbau berührten Eigen
thümern der Oberfläche". 

Es ist somit diti weitgehendste Benützung , resp. 
Beanspruchung der Oberfläche vorgesehen und dieselbe 
dem Bergbau-Unternehmer gewahrt. 

§ 98 endlich besagt: „J eder Grundeigenthümer ist 
verpflichtet , die zum Bergbaubetriebe nothwendigen 
Grundstücke dem Ber,~bau - Unternehmer gegen ange· 
messene Schadloshaltung (§ 365 des a. b. G. B.) zur 
Benützung zu überlassen. 

Es kann bei dieser Textirnng wohl nicht in Frage 
kommen, ob der technische oder ökonomische Betrieb ge
meint sei, denn nur ökonomisch erträglicher Betritib wird 
geführt werden können; technisch kann , so zu sagen, 
Alles gemacht werden , doch wird sich Niemand ohne 
ökonomischen Vortheil zur Ausführung der technischen 
Möglichkeit finden. Wie sehr diese Betrachtung - e.b· 
gesehen vom national-ökonomischen Standpunkt - ge
rade e.uf eine grosse Reihe von Braunkohlen· und Eisen
ablagerung Anwendung findet, bedarf wohl keiner weite
ren Beweisführung. 

Ebensowenig kann wohl eine ernstliche Controverse 
darüber geführt werden, ob das Wort 11 Beniitznng", ohne 
dass der Gesetzesstelle das Recht der Expropriation vin
dicirt werden soll , in seiner engsten Auslegung oder 
auch dahin zn verstehen ist , dass unter ihm auch ein 
Abraum der Tagdecke, ein zu Brnchebauen derselben zu 
1rnbsnmiren sei. Für den Bergbe.n, für welchen und von 
dessen Standpunkt aus ja das Berggesetz geschaffen ist, 
besteht eben die Benützung der Oberfläche in deren 
Wegschaffung oder Zerstörung. 

Diese Rechtsgrundsätze waren bisher die allgemein 
anerkannten und giltigen und die k. k. Bergbehörden 
sowohl, als auch die verschiedenen Instanzen der k. k. 
justizbehörden haben bisher in der Praxis an diesen 
Rerhtsgrundsätzen festgehalten und de.nach entschieden. 

Dass auch das hohe k. k. Ackerbau-Ministerium 
dieselbe Auffassung des behaupteten Verhältnisses zwischen 
Grundbesitz und Bergbau und dieselbe Auslegung der 
angeführten Berggesetz-Paragraphe bat, darf wohl aus 
§ 158 des Referenten-Entwurfes eines neuen Berggesetzes 
vom Jahre 1876 gefolgert werden, welcher ausdrücklich 
normirt, dass der Bergbau-Unterneh111er zum Schutze der 
Oberfläche nur im „Interesse der persönlichen Sicherheit 
und des öffentlichen Verkehrs" verpflichtet sei , sowie 
weiter ans der Entscheidung, welche das hohe k. k. 
Ackerbau-Ministerium in der Rechtssache August Z an g 
contra Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau-Gesellschaft 
gefällt bat. 

Nach dieser Entscheidung sollte der in Frage ge· 
·stellte Bergbau gegen dem fortbetrieben werden dürfon, 
dass die bedrohten Grundstücke zur Hintanhaltung von 
Gefahren für Personen rechtzeitig und verlässlich ein
gefriedet werden, wogegen dem Grundbesitzer der volle 
Ersatz des demselben durch den Bergbau an seinem 
Grunde erwachsenden Schadens und die Geltendmachung 
desselben auf dem Rechtswege vorbehalten bleibt. 

In der Entscheidung des k. k. V erwe.ltungs-Gerichts
hofes vom 17. April 1886 in derselben Rechtsangelegenheit 
ist der § 170 a. B. G. angezogen und demselben eine 
Auslegung und Strenge imputirt worden, die demselben 
nach der bisherigen Praxis nicht beigelegt worden ist. 
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Wir fühlen uns genöthigt, auch auf diesen Para
graph etwas näher einzugehen und unsere Ansicht de.hin 
auszusprechen , dass desseq Anwendung auf das V er· 
·hältniss zwischen dem Grundbesitz und Bergbau uns 
nicht ganz zutreffend erscheint. 

Der § 170 ist der erste des VII. Hanptstückea „ von 
der Bauhafthaltung der Bergbane und von den Bergbe.n
fri1>tungen"' • 

Er ist nur vom Standpunkte der Staatsaufdicht ftlr 
die Bauhafthaltung des B~rgbe.ues als solchen gegeben 
und kann ausserdem nur für allgemeine und öffentliche 
Rücksichten me.e.ssgebend sein. Dass die11er Gesichts· 

· punkt richtig ist , dass die Intention des Gesetzgebers 
diese war, geht ans dem Texte slimmtlicher Pe.re.gre.phe 
des VII. He.nptdtllckes hervor. 

Von Beziehungen zu einer dritten Person , zu dem 
Grundbesitzer etc. , ist in dem VII. Hauptstücke nicht 
ein tiinziges Mal die Rede. 

Wäre speciell im § 170 eine Beziehung zum Grund
eigenthümer beabsichtigt gewesen, so würde § 171, 
welcher die wichtigsten Gegenstände der Sicherung auf
zählt, sicher auch dieser Beziehung gedacht haben. 

Allein sie fehlt in der Aufzählung von Jit. e.) bis g) 
vollständig und mit Ausnahme vos Jit a), welche öffent
liche Rücksichten im A nge hat, beziehen sich sämmtliche 
Punkte nur auf den Bergbau als solchen. 

Dass § 170 bisher nur in der angegebenen Weise 
allgemein aufgefasst und interpretirt worden i11t, beweist 
endlich der Umstand , dass selbst in den neuesten Aus
gaben des Berggesetzes zu den §§ 1 70 und 171 nur 
jene Verordnungen der hohen Ministerien und <ler Berg
hauptmannschaften angeführt sind , welche sich auf die 
Sicherheit der Personen und Se.eben beim Bergbau
betriebe selbst beziehen, oder welche Sicherheitsme.e.ssregeln 
aus öffentlichen und allgemeinen Rücksichten enthalten. 

Das vom § 170 Gesagte gilt in gleicher Weise 
auch für § 222 a. B. G., welcher nicht die Privatrechte 
der Grundbesitzer schützen soll, sondern nur für d11n Fall 
vorgesehen ist , dass öffentliche Rücksichten besondere 
Vorkehrungen für den Schutz von Gebäuden und Grund
stücken nothwendig machen sollten. 

Es geht dies evident ans der Bestimmung hervor, 
da•s die Berg- oder politische Behörde berufen wird, 
von Amtswegen einzusr.hreiten und Verfügungen zu treffen, 
was nur dann gesch11hen kann , wenn öffentliche Inter
essen in Frage kommen. 

Erwähnt sei hier auc:h, dass das preussische Berg
gesetz die Oberfläch11 nur insoweit schützt , als es das 
l•1teresse der persönlichen Sicherheit und des öffentlichen 
Yerkehrs verlangt; dass die unbedingte Ersatzpflicht 
des Bergbe.ntreibenden stipulirt, dagegen aber auch das 
Expropriationsrecht dem Bergbau- Unternehmer gewahrt 
wird. 

• Bringt man den Antrag Sn es s in Relation zu der 
Sentenz des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 17. April 
1886, durch welche der Bergbau· Unternehmer berg
polizeilich und eventuell auch strafrechtlich für alle aus 
~einem Bergbaubetriebe erwachsenden Grunrtschäden, 
welche er hätte voraussehen können , verantwortlich 

werden, und welche ferner den Bergbau in ansserordent
licher Weise einschränken und erschweren kann , so ist 
es klar, dass dieser Antrag durchaus nicht den billiger
weise zu stellenden Anforderungen entspricht. 

Da im a. B. G. vom Jahre is.54 die Expropriation 
solcher Grundflächen, welche durch den Bergbau unter
baut werden, nicht klar und ausdrücklich ausgesprochen 
ist - und da ilies für einen grossen Theil der Bergbaue, 
insbesondere der Kohlenbergbaue, eine f,ebensfrage ist, 
so mUssen wir vor Allem darauf hinweisen, dass die 
Einführung der Expropriations-Möglichkeit solcher Grund
flächen , welche durch den Bergbanbetrieb direct unter
baut oder zn· Bruche gebracht werden, eine absolute 
Nothwendigkeit für den Bergbaubetrieb ist. 

Würde die Expropriation nicht vorgesehen, so würde 
der Bergbau gegenüber dem Grundbesitze in eine solche 
Zwangslage gebracht werden, dass sein Fortbetrieb in 
vielen Fällen unmöglich wird, hiednrch aber das National· 
vermögen geschädigt und der Erwerb vielen Tausenden 
von Arbeitern entzogen wird. 

Bei der vom k. k. Y erwe.ltungsgerichtshofe be
liebten Auslegung des § 170 a. B. G. ist es nicht zu 
verkennen, dass es bei Mangel des Exproprie.tionsrechtes 
vollständig in das Belieben des Grundeigenthlimers ge
stellt ist, den Bergbanbetrieb zuzulassen oder nicht. Ge· 
liogt es dem Bergbautreibenden, mit dem Grundbesitzer 
ein Abkommen zn treffen, so kann er weiter arbeiten i 
gelingt ihm dies aber nicht, so müsste tiber Andringen 
des Grundbesitzers nach §§ 17~. 173 und 240 a. B. G. 
vorgegangen und mit schliesslicher Entziehung der Berg
bauberechtigung geendigt werden. 

Dies kann nun nicht der gewollte Effect des 8 n es S· 

sehen Antrages sein , kann überhaupt nicht in dem 
Zwecke des Gesetzgebers liegen, der die Förderung des 
Allgemeinwohles und die Ausgleichung der collidirenden 
Interessen des Grundbesitzers und Bergbau-Unternehmars 
in's Auge fässen wird. 

Indem der ergebenst'' gefertigte Verein im Vor· 
stehenden Alle~ berührt zu haben glaubt , was mit der 
schwebende'b Angelegenheit im Zusammenhange steht, 
erlaubt PT sich, das Gesagte einem hohen k. k. Acker
ban-Minin1sterium zur geneigten Würdigung zu empfehlen 
und bittet, den Antrag Sn es s dahin modificiren und 
erweitern zu wollen, dass nachstehende Recht:;grunds ätze 
zur Berücksichtigung und zum Ausdrucke gelangen : 

1. Die Beschädigung der Oberfläche durch den 
Bergbau ist ans allgemeinen Rücksichten zulässig. 

2. Der Bergbau-Unternehmer ist verpflichtet, den 
durch seinen Bergbau der Oberfläche zugefügten Schaden 
zu ersetzen , und zwar auch dann , wenn der Schaden 
ohne be~onders nachweisbü.res V tirschnlden 6intritt. 

3. Die Entschädigung ist in Geld festzusetzen und 
soll je nach Sachlage den vollen W erth oder den Minder· 
werth repräsentiren. Die Feststellung der Höhe der 
Entschädigungssumme ist dem freien Ermess~n des Richt~rs 
anheimzngeben, ohne dass er an eine bestimmte Bew.~1~
föhrnng gebunden ist. Die Feststellung der Entsc~ad1-
gnngssumme geschieht durch die polifo;ch~ Bergbeh~rde, 
eventuell unter Beiziehung von le.ndw1rthschafthchen 

Sachverständigen. 



Fühlt sich der Bergbaubesitzer durch die Höhe der 
Entschädigungssumme beschwert und will er den Rechts
weg betreten oder die Expropriation anstreben , so soll 
er zur Deponirung der Summe verhalten werden und 
soll dieselbe sofort exequirbar sein. Anderseits soll der 
Bergbau-u nternehmer auch berechtigt sein , die fixirte 
Schadensumme erlegen und den Betrieb ungestört fort
führen zu dttrfen, auch wenn der Beschädigte den Rechts
weg betreten will. 

4. Die im § 1323 a. b. G. B. vorgesehene Wieder· 
herstellung in den früheren Stand kann bei Bergbau
schäden nicht festgehalten werden und ist nur dem 
freien Uebereinkommen zwischen Bergbau-Unternehmer 
und Grundbesitzer zu überlassen, da die Wiederherstellung 
unter Umständen viel mehr kosten kann, als die Sache 
vor der Beschädigung werth war oder nach der Wieder
heratellung werth sein würde. 
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lichem Verluste einer Saohe der Beschädigte nur den 
gemeinen W erth der S.i.che z11 entschädigen hat. 

5. Der Bergbau-Unternehmer ist nicht zum Ersatze 
des Schadens verpflichtet 1 welcher an Gebäuden oder 
anderen Anlagen d11rch den Bergbau entsteht , wenn 
solche Anlagen z11 einer Zeit errichtet worden sind, wo 
die denselben durch den Bergbau drohende Gefahr den 
Beschädigten bei Anwendung gewöhnlicher Aufmerksam
keit nicht unbekannt bleiben konnte. 

Es ist der Bergbaubesitzer sämmtliohen Baucommis
sionen beizuziehen , und zwar nicht bloss fllr Bauten 
innerhalb verliehener Felder, sondern auch für Bauten 
bis auf eine gewisse Entfernung von den Feldgrenzen, 

6. Dem Bergbaubesitzer ist es gestattet, auch für 
solche Grundflächen die Expropriation in Ansprnch zu 
nehmen, welche raisonmässig zu Bruche gebaut werilen, 
oder welche in Folge des Bergbaues zu Bruche gehen, 
oder welche z11m Abraum benöthigt, sowie es fUr die Be

Es muss hievon umsomehr abgegangen werden, als 
1 

nützung der Oberfläche im bestehenden Berggesetze aus
§ 1332 a. b. G. B. ausdrttcklich bestimmt, dass selbst im j' gesprochen ist. 
:falle eines Verschuldens des Beschädigere und bei gänz- I.eoben, im Mai 1887. 

Jlontanistischer Clnb für die Reviere Teplitz, Brüx nnd Komotau. 
Bei der am 1. d. M. unter dem Vorsitze des genieor Hans Gut man n und Bergingenieur F. H v i z

Obmannes Bergingenieur W. Po e c h abgehaltenen VI. da 1 e k; als Ersatzmänner Bergdirector M. Hein s i u s, 
ordentlichen Generalversammlung waren 28 Mitglieder Bergingenieur J. Kris c h und Bergingenieur J. 
anwesend, ferner 25 durch Vollmachten vertreten. Es wurde Po 11 et. Als Rechnungsrevisoren fUr das laufende 
zunächst das Protokoll der letzten ordentlichen General- ) Vereinsjahr worden Bergingenieur C. M ü 11 er, ferner 
versammlung durch den Schriftführer Bergdirector M. Bergverwalter J. Pol l a k gewählt. Zu Programms
H eins i u s zur Verlesung gebracht, worauf der Vor- punkt 6 wurde der vom k. k. Bergmeister F. Hutzel
sitzende den Bericht ttber die Thätigkeit des Clubs im man n gestellte Antrag: „Die Vertretung bei General
abgelaufenen Vereinsjahre, ferner die Cassagebahrung versammlungen ist nur durch schriftliche Ermächtigung 
während dieser Zeit erstattete. Nach dem den Rechnungs- des abwesenden Vereinsmitgliedes zulässig", von der 
legem seitens der Versammlung ertheilten Absolutorium Versammlung einstimmig angenommen. Bei der erfolgten 
wurde das Präliminare für das laufende Vereinsjahr Constituirung des Vorstandes theilte der neugewählte 
festgestellt, wobei gleich wie im Vorjahre dem Leobener Obmann des Clubs, Bergingenieur H. Gut man n. der 
bergakademischen U nteretützungsvereine der Betrag von Versammlung mit, dass die Herren W. Po e c h als 
25 fl votirt, sowie die Pränumeration der Zeitschriften, Obmannstellvertreter, F. Hvizdalek als Schriftführer 
ebenso die Aufrechterhaltung des Lesezimmers in Teplitz · und C. v. Ru t t n er als Cassier die weitere Function 
beschlossen wurde. Nach erfolgter Neuwahl des Vor-1 übernommen und dankte der Versammlung für das durch 
standes erschienen in denselben gewählt: Bergingenieur , diese W11.bl bekundete Vertrauen. Die Generalversamm
W. Poech, k. k. Bergmeister F. Hutzelman_n, i lung, welche um 3 _Uhr eröffnet worden _war, endigte 
Hütteningenieur C. Ruttner von GrUnberg, Bergm- 'um 1 / 16 Uhr Nachmittags. ("Der Kohleninteressent.") 

Eine bedeutungsvolle bergmännische Feier in Knttenberg. 
"Wohl jeden europäiachen Erzberg· 

ma.nn ergreift bei dem ~amen .Kutten· 
berir;" ein ähnliches Gefühl , wie das
jemii:e, womit der Alterthnm sforecher 
a.nf Troja und Karthago blickt.• 

Benat. 

In dem altehrwürdigen Kuttenberg rührt sich neuer
dings Schlägel und Eisen mit frischer Kraft und viel
versprechendem Erfolge. W elr.he Ergiebigkeit die dortigen 
mächtigen Silbergruben im frühen Mittelalter besassen, 
ist weltbekannt. Neuere archäologische Funde gestatten 1 

die Annahme, dass in der Umgegend Kuttenbergs schon 
zur Zeit der heidnischen Herzoge Bergbau getrieben 
wurde; die historischen Daten reichen in den Anfang des 
XIII. Jahrhunderts; in das XlV. und XV. Jahrhundert 
fällt die Bltlthezeit der Stadt, wo mehr als 30 000 Berg
und Hüttenleute beschäftigt waren, die reichen Schätze 
zu Tage zu fördern und zu verschmelzen. Aber durch 
die verheerenden Kriege und Unruhen mehrmals zerstört, 
unrationell betrieben und mangelhaft verwaltet , sanken 




